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Stadt Gladbeck Gladbeck, 18.01.2005 

 Vorlage Nr. 05/0056 
Federf. Stadtamt: Amt für öffentliche Ordnung 
Vorlage für den Berichterstatter Sitzung am Punkt 

Haupt- und Finanzausschuss Erster Beigeordneter Dr. 

Andriske 

02.02.2005  

Rat Bürgermeister Roland 10.02.2005  

 
öffentliche Sitzung 
 
Betrifft: 
Brandschutzbedarfsplan der Stadt Gladbeck 
 
Begründung: 
(ggf. zusätzlich) 
 
Gemäß § 22 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes über den Feuerschutz und die Hilfeleistung 
(FSHG) haben die Gemeinden unter Beteiligung ihrer Feuerwehr Brandschutzbedarfsplä-
ne aufzustellen und fortzuschreiben. 

 
In diesem vom Rat zu beschließenden Plan werden die Schutzziele zur Sicherstellung des 
Brandschutzes auf der Basis einer ortsbezogenen Risikoanalyse definiert. 
 
Festzulegen ist hierbei, 
 
- mit wieviel Personal (Funktionsstärke) 
- mit welcher Ausrüstung (Fahrzeuge und Geräteausstattung) 
- in welcher Zeit (Hilfsfrist) 
- in wieviel Prozent aller Fälle (Erreichungsgrad) 
 
die Feuerwehr den Einsatzort erreichen soll. 
 
Insgesamt wird auf den beiliegenden Entwurf des Brandschutzbedarfsplanes verwiesen. 
 
Der Planentwurf wurde im Vorfeld der zuständigen Aufsichtsbehörde (Kreis Recklinghau-
sen / Kreisbrandmeister) zur fachlichen Stellungnahme vorgelegt und erhielt dort Zustim-
mung. 
 
Hinzuweisen ist darauf, dass mit der Beschlussfassung über den Brandschutzbedarfsplan 
der Rat die Schutzziele des Brandschutzes in Gladbeck festlegt und die dafür notwendi-
gen Gestaltungsbedarfe grundsätzlich anerkennt. Eine konkrete Vorwegbindung des Etats 
künftiger Jahre bedeutet dies allerdings noch nicht, denn alle kommunalen Fachplanungen 
stehen unter Haushaltsvorbehalt. 
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Die Verwaltung empfiehlt dem Rat, den als Anlage beiliegenden Brandschutzbedarfsplan 
zu beschließen. 
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Beschlussentwurf: 
 
Der Rat der Stadt Gladbeck beschließt den als Anlage beiliegenden Brandschutzbedarfs-
plan der Stadt Gladbeck. 
 
 
 Der Bürgermeister 

 
 
 
 

 - Roland - 
______________________________________________________________________ 
 
In der Sitzung des 
¤  _________________-Ausschusses 
¤  Rates 
¤  Haupt- und Finanzausschusses 
 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 
 
 


